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B R E M I S C H E  B Ü R G E R S C H A F T
Landtag
16. Wahlperiode

Drucksache 16 /592

Kleine Anfrage der Fraktion der SPD vom 13. Januar 2005

Konsumtive Einsparungen im Konzern Bremen

Als Beitrag zur Sanierung der öffentlichen Haushalte im Land Bremen mussten alle
Ressorts ihre konsumtiven Ausgaben 2004 um 5,6 % reduzieren. Diese Vorgabe
sollte auch die Gesellschaft des „Konzern Bremen“ betreffen, die im Wesentlichen
vormals öffentliche Aufgaben erledigt und hierfür öffentliche Mittel verwenden.

Wir fragen den Senat:

1. Welche Eigenbetriebe und Gesellschaften im Land Bremen, die sich mehrheit-
lich im öffentlichen Eigentum befinden, haben ihre konsumtiven Ausgaben im
Jahr 2004 um 5,6 % verringert?

a) Auf welche Weise wurde diese Sparvorgabe jeweils realisiert?

b) Welche Auswirkungen hatten bzw. haben diese Einsparungen insbesondere
auf Personalausstattung und Personalausgaben?

c) Welche Auswirkungen hat die Kürzung der konsumtiven Ausgaben für
die jeweiligen Beschäftigten und Geschäftsführungen dieser Gesellschaf-
ten und Eigenbetriebe?

2. In welchen Eigenbetrieben und Gesellschaften im Land Bremen, die sich mehr-
heitlich im öffentlichen Eigentum befinden, wurden die konsumtiven Ausga-
ben 2004 um weniger als 5,6 % oder gar nicht gekürzt?

a) In welchem Maße wurde die Kürzungsvorgabe jeweils verfehlt?

b) Welche konkreten Gründe gibt es hierfür jeweils?

c) Welche Konsequenzen resultieren hieraus für die betroffenen Eigenbetriebe
und Gesellschaften bzw. deren Geschäftsführungen?

d) Wie wird der Senat bzw. wie werden die Eigenbetriebe und Gesellschaf-
ten sicherstellen, dass die erwarteten Kürzungen kurzfristig realisiert werden?

3. Gibt es zum „Konzern Bremen“ gehörende Eigenbetriebe und Gesellschaften,
die ihre konsumtiven Ausgaben 2004 erhöht haben und welche sind dies gege-
benenfalls?

a) In welchem Umfang sind diese Ausgaben jeweils gestiegen?

b) Welche Gründe waren hierfür ausschlaggebend?

c) Welche Konsequenzen resultieren hieraus für die betroffenen Eigenbetriebe
und Gesellschaften bzw. deren Geschäftsführungen?

d) Wie soll erreicht werden, dass die Kürzungsvorgaben trotz der gegebe-
nenfalls erfolgten Steigerung der konsumtiven Ausgaben in den betroffe-
nen Eigenbetrieben und Gesellschaften zeitnah umgesetzt werden?

Cornelia Wiedemeyer, Jens Böhrnsen und Fraktion der SPD
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Antwort des Senats vom 26. Februar 2005

Vorbemerkungen

I. Der Senat hat bei seinen Eckwertbeschlüssen für die Haushalte 2004/2005
am 28. Oktober 2003 die „sonstigen konsumtiven Ausgaben“ für jedes Res-
sort um 5,6 % abgesenkt. Es ist den Ressorts überlassen worden, zu entschei-
den, ob alle Haushaltspositionen gleichermaßen in Höhe dieser Rate abge-
senkt werden oder ob die aus der prozentualen Absenkung resultierenden
Kürzungsbeträge schwerpunktmäßig realisiert werden. Hierzu hat es jeweils
eine Abstimmung mit den Fachdeputationen gegeben.

II. Die Antworten des Senates zu den Fragen in der Kleinen Anfrage beziehen
sich auf Zahlungen aus den bremischen Haushalten in Form von (Geschäfts-
besorgungs-) Entgelten, Zuschüssen, Zuwendungen o. ä., die in den Haus-
halten zu konsumtiven Ausgaben für Bremen führen. Nicht enthalten sind
somit Einrichtungen, die sich über Gebühren und Entgelte von Einrichtun-
gen außerhalb des Haushalts finanzieren.

III. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass die Jahresabschlüsse 2004 der betroffe-
nen Gesellschaften und Eigenbetriebe noch nicht vorliegen und somit keine
endgültigen Beträge angegeben werden können.

IV. Die Antworten erstrecken sich vornehmlich auf solche Gesellschaften und
Eigenbetriebe, die im Wesentlichen vormals öffentliche Aufgaben erledigen,
in erster Linie die aus der Kernverwaltung ausgegliederten Einheiten, z. B.
die Gesellschaft für Bremer Immobilen mbH. Eine Auflistung der dargestell-
ten Gesellschaften und Eigenbetriebe findet sich in Anlage 4.

V. Der Senat hat in seiner Entscheidung vom 28. Oktober 2003 u. a. auch fest-
gelegt, dass die erwarteten Einschränkungen im Zusammenhang mit der
Umsetzung eines Solidarpaktes im Personalbereich für den Kernhaushalt
(personalwirtschaftliche Maßnahmen) auch auf alle ausgegliederten Einhei-
ten übertragen werden, soweit dies rechtlich und wirtschaftlich gestaltbar ist.

VI. Der Senat hat am 22. Dezember 2004 für das Haushaltsjahr 2005 Bewirt-
schaftungsmaßnahmen u. a. mit dem Inhalt festgelegt, dass bei den Haushalts-
anschlägen für institutionelle Zuwendungen in jedem Einzelfall zur Sicher-
stellung einer möglichen Inanspruchnahme der Planungsreserve nach § 7
des Haushaltsgesetzes über 5 % dieses Anschlages nicht verfügt werden soll.
Entsprechend sollen die Zuwendungsbescheide gefasst werden.

Des weiteren sind die Geschäftsbesorgungsentgelte an beauftragte Eigen-
gesellschaften gegenüber der geplanten Summe um 5% zu kürzen. Erfor-
derlichenfalls sollen die Geschäftsbesorgungsverträge angepasst werden.

VII. Der  Senat hat in seinen Beschlüssen vom 19. April 2005 weitere Sparmaß-
nahmen in Bezug auf Eigenbetriebe und Gesellschaften beschlossen, die
noch einer konkreten Umsetzung für die in Vorbereitung befindlichen
Doppelhaushalte 2006/2007 bedürfen.

VIII. Unbeschadet der genannten Vorbehalte sind zu den Nummern 1. und 2. der
Kleinen Anfrage jeweils die betreffenden Gesellschaften und Eigenbetriebe
tabellarisch gelistet mit einer Angabe dazu, wie ein Ausgleich für die im
Haushalt vorgenommenen Kürzungen erreicht werden konnte bzw. ob die
Kürzungen zu einer Überschussminderung oder einer Verlusterhöhung geführt
haben.

1. Welche Eigenbetriebe und Gesellschaften im Land Bremen, die sich mehr-
heitlich im öffentlichen Eigentum befinden, haben ihre konsumtiven Ausga-
ben im Jahr 2004 um 5,6 % verringert?

a) Auf welche Weise wurde diese Sparvorgabe jeweils realisiert?

b) Welche Auswirkungen hatten bzw. haben diese Einsparungen insbesondere
auf Personalausstattung und Personalausgaben?

c) Welche Auswirkungen hat die Kürzung der konsumtiven Ausgaben für
die jeweiligen Beschäftigten und Geschäftsführungen dieser Gesellschaf-
ten und Eigenbetriebe?
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Folgende Gesellschaften und Eigenbetriebe erhielten aus dem Haushalt um
mindestens 5,6% reduzierte Zahlungen:

Gesellschaft/ Erhöhung Absenkung Verlusterhöhung
Eigenbetrieb der Erträge des Auf- bzw. Gewinn-

von Dritten wandes minderung

bremenports GmbH & Co. KG X X

Bremer Arbeit GmbH X X

Bremerhavener Arbeit GmbH X X

Eigenbetrieb Bremer
Volkshochschule X

Eigenbetrieb GeoInformation X X

Eigenbetrieb Stadtgrün X X X

HVG Hanseatische Veran-
staltungs-GmbH X X

LernMIT GmbH X

WfG Bremer Wirtschaftsförde-
rung GmbH X X

In obiger Tabelle ist in vereinfachter Form dargestellt/bewertet, ob die Einrich-
tung die Mittelkürzungen durch vermehrte Erträge und/oder verminderten Auf-
wand kompensieren konnte, bzw. ob die Kürzungen zu einer Gewinnminderung
bzw. Verlusterhöhung geführt haben.

Weitere Erläuterungen sind den Einzelblättern der Gesellschaften und Eigen-
betriebe in Anlage 1 zu entnehmen.

2. In welchen Eigenbetrieben und Gesellschaften im Land Bremen, die sich mehr-
heitlich im öffentlichen Eigentum befinden, wurden die konsumtiven Ausga-
ben 2004 um weniger als 5,6 % oder gar nicht gekürzt?

Folgende Gesellschaften und Eigenbetriebe erhielten aus dem Haushalt um
weniger als  5,6% reduzierte Zahlungen:

Gesellschaft/ Erhöhung Absenkung Verlusterhöhung
Eigenbetrieb der Erträge des Auf- bzw. Gewinn-

von Dritten wandes minderung

BIA Bremer Innovations-
Agentur X X

Bremer Bäder GmbH X

Bremer Investitions-
gesellschaft mbH X

Bremer Straßenbahn AG
(BSAG) X

Bremer Touristik Zentrale
Gesellschaft für Marketing
und Service mbH (BTZ) X

BRG Bremer Rennbahn GmbH X X

Eigenbetrieb Gebäude- und
TechnikManagement (GTM) X

Eigenbetrieb Justiz-Dienst-
leistungen (Judit) X X

Eigenbetrieb Musikschule
Bremen X

Eigenbetrieb Performa Nord X X X

Eigenbetrieb Stadtbibliothek
Bremen X X

Facility Management Bremen
GmbH X

Glocke Veranstaltungs-GmbH X

Kultur Management Bremen
GmbH X
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In obiger Tabelle ist in vereinfachter Form dargestellt/bewertet, ob die Einrich-
tung die Mittelkürzungen durch vermehrte Erträge und/oder verminderten Auf-
wand kompensieren konnte, bzw. ob die Kürzungen zu einer Gewinnminderung
bzw. Verlusterhöhung geführt haben.

a) In welchem Maße wurde die Kürzungsvorgabe jeweils verfehlt?

Wie unter Vorbemerkung I. dargestellt, bezog sich die Kürzungsvorgabe
auf die „sonstigen konsumtiven Ausgaben“ der Ressorts im Ganzen; eine
Vorgabe im Hinblick auf Zahlungen an jeden einzelnen Eigenbetrieb oder
jede einzelne Gesellschaft bestand nicht. Daher liegt auch dann keine Ver-
fehlung vor, wenn im Einzelfall weniger als 5,6 % bei einem Eigenbetrieb
oder einer Beteiligung gekürzt wurden. Es kommt darauf an, dass die
Einsparquote in Bezug auf sämtliche sonstige konsumtive Ausgaben
insgesamt zu erbringen war.

Die vom Senat beschlossene Kürzung der konsumtiven Eckwerte der Jahre
2004 und 2005 um 5,6 % ist von sämtlichen Ressorts in der Summe aller
Anschläge eingehalten worden. Mit Blick auf Ziffer 2 f) der Beschlüsse des
Senats vom 28. Oktober 2003, wonach die personalwirtschaftlichen Maß-
nahmen „soweit dies rechtlich und wirtschaftlich gestaltbar ist ... auch in
allen Teilbereichen des Konzerns vorzunehmen“ sind, sind die Vorgaben
von den Ressorts nicht für alle Gesellschaften umgesetzt worden.

Für die Haushalte 2006 ff. ist die grundsätzliche Einbeziehung auch der
Eigen- und Beteiligungsgesellschaften noch einmal bekräftigt worden (s.
unter d.)

b) Welche konkreten Gründe gibt es hierfür jeweils?

Eine Kürzung sämtlicher Haushaltspositionen einschließlich der instituti-
onellen Förderungen der Gesellschaften und der Geschäftsbesorgungs-
verträge mit einem einheitlichen Prozentsatz ist wegen der unterschied-
lichen rechtlichen Gegebenheiten und inhaltlichen Anforderungen sach-
lich nicht vertretbar und daher auch nicht erfolgt.

c) Welche Konsequenzen resultieren hieraus für die betroffenen Eigenbetriebe
und Gesellschaften bzw. deren Geschäftsführungen?

Da keine für Eigenbetriebe/Gesellschaften, bzw. Geschäftsführung ver-
bindliche Kürzungsvorgabe bestand, ergeben sich diesbezüglich keine
Konsequenzen.

d) Wie wird der Senat bzw. wie werden die Eigenbetriebe und Gesellschaf-
ten sicherstellen, dass die erwarteten Kürzungen kurzfristig realisiert werden?

Der Senat hat in seiner Sitzung am 19. April 2005 den Grundsatzbeschluss,
die personalwirtschaftlichen Rahmensetzungen insbesondere auf die Ei-
gen- und Beteiligungsgesellschaften sowie die Zuwendungsempfänger
zu übertragen, um die Realisierung der konsumtiven Sparvorgaben in den
einzelnen Ressorts zu unterstützen, bekräftigt und die Ressorts gebeten,
unter Federführung des Senators für Finanzen und der Senatskanzlei, bis
zum 30. Juni 2005 die notwendigerweise differenzierten Umsetzungs-
maßnahmen zu erarbeiten und dem Senat zur abschließenden Beschluss-
fassung vorzulegen.

Ferner wird der Senat ein entsprechendes System der Personalbericht-
erstattung aufbauen, welches auf definierten Datensätzen beruht, um die
Umsetzung der Maßnahmen zu unterstützen.

Weitere Erläuterungen sind den Einzelblättern der Gesellschaften und
Eigenbetriebe in Anlage 2 zu entnehmen.

3. Gibt es zum „Konzern Bremen“ gehörende Eigenbetriebe und Gesellschaften,
die ihre konsumtiven Ausgaben 2004 erhöht haben und welche sind dies ge-
gebenenfalls?
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a) In welchem Umfang sind diese Ausgaben jeweils gestiegen?

Aus der beigefügten Anlage 3 geht hervor, für welche Eigenbetriebe und
Gesellschaften sich die Zuführungen aus den öffentlichen Haushalten
(konsumtiv) im Jahr 2004 erhöht haben.

b) Welche Gründe waren hierfür ausschlaggebend?

Hierzu erfolgen im Einzelfall Erläuterungen in Anlage 3.

c) Welche Konsequenzen resultieren hieraus für die betroffenen Eigenbetriebe
und Gesellschaften bzw. deren Geschäftsführungen?

Da dem Eigenbetrieb/der Gesellschaft die entsprechenden Mittel haus-
haltsseitig zuerkannt waren, ergeben sich keine diesbezüglichen Konse-
quenzen.

d) Wie soll erreicht werden, dass die Kürzungsvorgaben trotz der gegebe-
nenfalls erfolgten Steigerung der konsumtiven Ausgaben in den betroffe-
nen Eigenbetrieben und Gesellschaften zeitnah umgesetzt werden?

Hierzu ist auf die vom Senat beschlossenen personalwirtschaftliche Maß-
nahmen und Bewirtschaftungsmaßnahmen zu verweisen, mit denen wei-
tergehende enge Vorgaben auch für den Bereich der Eigenbetriebe und
Gesellschaften erfolgen (vgl. Vorbemerkungen VI. und VII).
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